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Stand: 12/2009 (Monat/Jahr)   

Diese Information gilt bis auf weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 
 
Übersicht 
I. Allgemeine Informationen 
II. Informationen zum comfort-giro 
III. Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrags 
IV. Preise 
V. Sonderbedingungen + Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
I. Allgemeine Informationen 
Name und Anschrift der Bank 
 

Sparda-Bank Münster eG 
Joseph-König-Straße 3 
48147 Münster 
 
Zentrale 
 

Sparda-Bank Münster eG 
Joseph-König-Straße 3 
48147 Münster 
 

Zuständige Filiale 

Telefon 
 

0251 504-0 
 

Telefax 
 

0251 504-6599 

Telefon 
 
 

Telefax 
 
 

E-Mail 
 

info@sparda-ms.de 
 

E-Mail 
 
 

 
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank 
Vorstand 
 

Enrico Kahl (Vorsitzender), 
Johann Kapl (stv. Vorsitzender), 
Bernhard Schwering 
 

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften. 

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, (im Internet unter: 
www.bafin.de) 

Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister 
Amtsgericht 
 

Amtsgericht Münster, Genossenschaftsregister Nr. 339 
 

 
Umsatzsteueridentifikationsnummer 
 

DE 126118017 
 

 

Vertragssprache 
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist deutsch. 

Rechtsordnung/Gerichtsstand 
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden 
und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel. 

Außergerichtliche Streitschlichtung 
Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer/Ihre Betreuerin. 

Name des Betreuers und Filial-/Niederlassungsadresse 
 

Sparda-Bank Münster eG, Joseph-König-Straße 3, 48147 Münster  
 

 X Streitschlichtung Ombudsmann 

Darüber hinaus besteht für Sie für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank die Möglichkeit, den Ombudsmann der genossenschaftlichen Bankengrup-
pe anzurufen. Näheres regelt die Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossen-
schaftlichen Bankengruppe, die Ihnen auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde richten Sie bitte schriftlich an folgende Stelle: 
 
Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR 
Postfach 30 92 63 
10760 Berlin 
Telefonnummer: 030 2021 – 1631 oder – 1632 
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 X Streitschlichtung zentrale Stelle 

Ferner steht Ihnen folgende zentrale Stelle zur Verfügung: 
Anschrift des regionalen Genossenschaftsverbandes 
 

Verband der Sparda-Banken e.V.  
Hamburger Allee 2-10 
60486 Frankfurt am Main 
 

Telefon 
 

069 792094 - 0 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR 
Schellingstraße 4 
10785 Berlin 
Telefonnummer: 030 2021 – 0 
 

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung 
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen). 

II. Informationen zum comfort-giro 

Wesentliche Leistungsmerkmale 
Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Kontokorrentkonto) ein. Das comfort-giro wird online über das Internet geführt.  
Alle nicht vom Kunden über das Internet abgewickelten Zahlungsverkehrsdienstleistungen (Einreichung beleggebundener Überweisungen; Einrichtung, 
Änderung, Löschung von Daueraufträgen) sind gebührenpflichtig.  
Für Kunden, die Ihren Wohnsitz außerhalb des Geschäftsgebiets der Sparda-Bank Münster eG haben, wird das comfort-giro ausschließlich auf Guthaben-
basis geführt. 
Unter Beachtung der vorgenannten Einschränkung werden folgende Dienstleistungen vom comfort-giro-Vertrag erfasst: 
- Kontoführung, 
- Ein- und Auszahlungen, 
- Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Bedingungen für den Überweisungsverkehr), 
- Daueraufträge, 
- Lastschriftbelastungen, 
- Scheckinkasso, 
- Dispositionskredit/Überziehungskredit, 
- Scheckeinlösungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Bedingungen für den Scheckverkehr), 
- BankCard ec zur Abhebung an in- und ausländischen Geldautomaten, zur Nutzung von SB-Terminals, zur bargeldlosen Zahlung an automatisierten 

Kassen im Rahmen des ELV-, electronic cash- und Maestro-Systems und zur Nutzung der GeldKarte-Funktion (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonder-
bedingungen für die BankCard ec) 

Preise 
Die aktuellen Preise der Bank ergeben sich aus dem Preisaushang und dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Diese können in den Geschäftsräumen der 
Bank eingesehen werden. Einen Auszug aus dem Preisaushang finden Sie unter Punkt IV. Preise. Die Änderungen von Zinsen und Entgelten während der 
Laufzeit des Girovertrages erfolgen nach Maßgabe von Nr. 12 der AGB.  

Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten 
Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese Einkünfte steuerpflichtig. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zustän-
dige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist. 
Eigene Kosten (z.B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde zu tragen. 

Zusätzliche Kommunikationskosten 
- entfällt - 

Leistungsvorbehalt 
Hinsichtlich einzelner im Zusammenhang mit dem Konto stehender Dienstleistungen (z.B. Gutschrift bei Scheckeinlösung) gelten die Vorbehalte, wie sie 
mit dem Kunden über die hierfür maßgeblichen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen vereinbart wurden (z.B. Vorbehalt der Einlösung und des 
Eingangs des Gegenwertes). 

Zahlung und Erfüllung des Vertrags 
Zahlung der Entgelte und evtl. anfallender Zinsen, (z.B. Überziehungszinsen) durch den Kunden. 
Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Girokonto wie folgt belastet: 
- Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion, 
- Zinsen zum Quartalsende 

Kontoführung 
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem comfort-giro Vertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zugrundeliegenden 
Aufträge und Weisungen (z.B. aus Überweisungen, Lastschriften, Ein- und Auszahlungen, Bankentgelte) auf dem in laufender Rechnung geführten Konto 
(Kontokorrentkonto). Beim Kontokorrentkonto werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten Rechungsperiode – in der Regel zum 
Ende des Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorge-
nommenen Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrags, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäf-
tes sowie der Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form (z. B. Postversand, Kontoauszugdrucker, Postbox) 
übermittelt. 

Einzahlungen/Zahlungseingänge 
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto gut. 

Auszahlung 
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Auszahlung am Schalter oder an Geldausgabeautomaten. 
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Überweisung 
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten und Übermittlung der Angaben zur Person des Überwei-
senden und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des 
Kreditinstituts des Begünstigten und Übermittlung der Angaben zur Person des Überweisenden und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Die 
weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den Bedingungen für den Überweisungsverkehr. 
 
Lastschriftbelastung 
Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird (vgl.  
Nr. 9 Abs. 2 der AGB). Die Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift ist endgültig, wenn der Kunde sie genehmigt hat (vgl. Nr. 7 Abs. 
3 der AGB). 
 
Scheckinkasso 
Ist der Scheck auf ein Kreditinstitut im Inland gezogen, erfüllt die Bank ihre Verpflichtung aus dem Scheckinkasso mit Vorlage des Schecks oder dessen 
Daten beim bezogenen Kreditinstitut. Bei einem auf ein Kreditinstitut im Ausland gezogenen Scheck ist die Verpflichtung der Bank aus dem Scheckinkasso 
durch auftragsgemäße Weiterleitung des Schecks (oder der Scheckdaten) erfüllt. Vor Eingang des Scheckgegenwertes bei der Bank erfolgt die Gutschrift 
in der Regel nur unter dem Vorbehalt des Eingangs (vgl. Nr. 9 Abs. 1 der AGB). 

Dispositionskredit (gilt nur für Kunden mit Wohnsitz innerhalb des Geschäftsgebiets der Bank) 
Die Bank stellt Ihnen einen Dispositionskredit mit dem Leistungsvorbehalt eines 3monatigen Zahlungseingangs sowie einer entsprechenden Bonität auf 
Ihrem Girokonto zur Verfügung. Über den eingeräumten Kreditrahmen können Sie frei verfügen. Die Rückführung erfolgt mittels der auf Ihrem Girokonto 
eingehenden Zahlungen. Die Zinsabrechnung erfolgt immer vierteljährlich im Rahmen der Kostenabrechnung für Ihr Girokonto. Das Kreditverhältnis kann 
von Ihnen jederzeit beendet werden, indem Sie den Sollsaldo auf Ihrem Girokonto ausgleichen. Die Bank kann Kredite und Kreditzusagen jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
 
Scheckeinlösung (gilt für vom Kunden ausgestellte Schecks) 
Auf die Bank gezogene Schecks sind eingelöst wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall 
eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über eine Abrechungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von 
der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt an die Abrechungsstelle zurückgegeben werden (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der AGB). Im Übrigen gelten die Bedingungen 
für den Scheckverkehr. 
 
Kartenzahlung mit der BankCard ec (gilt für Inhaber der BankCard ec) 
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung von Zahlungs-
karten ist in den Sonderbedingungen für die BankCard ec geregelt. 

Vertragliche Kündigungsregeln 
Der Girovertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen gelten die in Nr. 18 und 19 der AGB für den Kunden und die Bank festgelegten 
Kündigungsregeln. 

Mindestlaufzeit des Vertrags  
- keine - 

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde 
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde sind in den beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Bank beschrieben. Daneben gelten die beiliegenden Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen enthalten: 
- Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr 
- Sonderbedingungen für den Scheckverkehr 
- Sonderbedingungen für die BankCard ec und BankCard online 
- Sonderbedingungen für das Sparda-Telefon-Banking 
- Sonderbedingungen für das Sparda-Online-Banking 
- Sonderbedingungen für Sparda-Kontoauszugs-Drucker 
- Sonderbedingungen für die Postbox 
- Sonderbedingungen für Sparda-Kreditkarten 
- Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr 
Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 
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III. Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrags 

Information zum Zustandekommen des Vertrags im Fernabsatz 
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Girovertrags ab, indem er das ausgefüllte und unterzeichnete Formular 
für den Antrag auf Eröffnung des Girokontos an die Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. Der Girovertrag kommt zustande, wenn die Bank das Girokonto 
für den Kunden – gegebenenfalls nach der erforderlichen Identitätsprüfung  – einrichtet. 
 
 

Widerrufsbelehrung für den Kunden 

Widerrufsrecht: 
Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen (einem Monat)1 ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Der Lauf der Frist für den Widerruf beginnt einen Tag nachdem ihm  
- ein Exemplar dieser Widerrufsbelehrung, 
- die Vertragsurkunde, der schriftliche Vertragsantrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Vertragsantrags sowie 
- die Informationen nach Fernabsatzrecht 
zur Verfügung gestellt wurde, aber nicht vor dem Tag des Vertragsschlusses. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Name, Firma und ladungsfähige Anschrift des Kreditinstituts 

Sparda-Bank Münster eG, Joseph-König-Straße 3, 48147 Münster 
 
Telefax 

0251 504-6599 

E-Mail Adresse / Internet-Adresse 

info@sparda-ms.de / www.sparda-ms.de 

Widerrufsfolgen: 
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B.        
Zinsen) herauszugeben. Können die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewährt werden, 
muss insoweit gegebenenfalls Wertersatz geleistet werden. Dies kann dazu führen, dass der Kunde die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen muss. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der Kunde innerhalb von 30 Tagen nach      
Absendung seiner Willenserklärung erfüllen. 

Besonderer Hinweis: 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag vollständig erfüllt ist und der Kunde dem ausdrücklich zugestimmt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Widerrufsfrist beträgt gemäß § 355 Abs. 2 Satz 2 BGB einen Monat, wenn die Widerrufsbelehrung erst nach Vertragsschluss in Textform dem Kunden mitgeteilt wird bzw. werden 
 kann (z.B. bei telefonischem Fernabsatzvertrag). 
 

 
   



IV. Preise
Auszug aus dem Preisaushang Seite 1

Die Änderungen von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des Girovertrages erfolgen nach Maßgabe von Nr. 12 der AGB.

Privatkonten für Lohn-, Gehalts-, und Rentenkonten Überziehungskredit
Zinssatz für Guthaben 0,00 % Zinssatz für eingeräumte Überziehungskredite (Dispositionskredite) 11,85 %
Kontoführung gebührenfrei Zinssatz für geduldete Überziehungskredite (Kontoüberziehung) 1) 16,35 %
Rechnungsabschluss vierteljährlich
Kontoauszug (siehe Hinweis  Preisaushang)

Preis für Selbstabholer am KAD -,- EUR 1) Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden
Daueraufträge einrichten/ausführen/ändern/löschen -,- EUR Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus.

Karten
BankCard ec pro Jahr 1) 7,00 EUR SpardaMasterCard pro Jahr 2) 20,00 EUR
SpardaYoung+ BankCard ec pro Jahr 0,00 EUR - Zusatzkarte pro Jahr 2) 20,00 EUR

SpardaMasterCard Gold pro Jahr 3) 60,00 EUR
1)  Bei Bestellungen nach dem 30.06. eines Jahres wird ein Halbjahresbeitrag von EUR 3,50 berechnet - Zusatzkarte pro Jahr 3) 45,00 EUR
2) Gebührenfrei für das erste Gültigkeitsjahr. Beitragsrückerstattung nach dem ersten Gültigkeitsjahr gem. aktuellem Preis- und Leistungsverzeichni
3)  Beitragsrückerstattung gem. aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis

Allgemeine Zahlungsverkehrsleistungen
Barauszahlung an eigene Kunden am Schalter am Geldautomaten mit MasterCard am Schalter am Geldautomaten

mit unserer BankCard ec  -,- EUR -,- EUR - im Inland und Ausland max. 2,00 % max. 1,00 %
mit unserer MasterCard entfällt 1,00 % vom Umsatz vom Umsatz

vom Umsatz mind. 5,50 EUR mind. 2,50 EUR
mind. 2,50 EUR

Barauszahlung an Kunden anderer Kreditinstitute (zzgl. 1 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz bei Zahlungen in Fremdwährung und / oder
mit BankCard ec 1) / anderen Debit-Karten 2) Ob und ggf. in welcher Höhe Ihre in einem Land außerhalb der EU 3) und der EWR-Staaten 4))
mit MasterCard kartenausgebende Stelle einen Preis
mit VISA Card verlangt, können Sie dort erfragen. Einsatz der BankCard ec 

Bareinzahlung zugunsten Dritter im Ausland zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen 1,00 %
auf Konten bei uns 5,00 EUR (Maestro) bei Zahlung in Fremdwährung und/oder bei                               vom Umsatz
auf Konten anderer Sparda-Banken 5,00 EUR Zahlung in einem Land außerhalb der EU 3) und der EWR-Staaten 4) mind. 0,77 EUR
auf Konten bei anderen Kreditinstituten entfällt max. 3,83 EUR

Barauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI) 
mit BankCard ec Verkauf von Reiseschecks 1 % mind. 7,50 EUR
- bei anderen Sparda-Banken entfällt -,- EUR Barauszahlung von Reiseschecks (EUR) -,- EUR
- bei teilnehmenden Banken am Ankauf von Reiseschecks (Ausnahme EUR) pro Scheck 0,50 EUR

 - CashPool entfällt -,- EUR
 - BankCard ServiceNetz entfällt 2,05 EUR

- bei der Reisebank entfällt 1,30 EUR
b i i lä di h KI d KI i d EU d 1) Gilt t h d fü h i U l f b fi dli h B kC d li d K diti tit t- bei inländischen KI und KI in der EU 3) und 1) Gilt entsprechend für noch im Umlauf befindliche BankCard online anderer Kreditinstitute.                        

den EWR-Staaten 4) in Euro entfällt vom Umsatz 2) Gilt entsprechend für noch im Umlauf befindliche ec-Karten anderer Kreditinstitute.                         
mind. 5,00 EUR 3) Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

- bei KI in der EU 3) und Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen,     
den EWR-Staaten 4) in Fremdwährung entfällt vom Umsatz Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 

mind. 4,00 EUR Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern).    
- bei KI außerhalb der EU entfällt vom Umsatz 4) EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen).           

mind. 4,00 EUR
Sicherungseinrichtung: Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR angeschlossen. Damit sind alle Einlagen

der Kunden - darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen - in vollem Umfang geschützt.
Weitere Informationen über die Sicherungseinrichtungen können unter www.sparda-ms.de abgerufen werden.

Hinweis: Porti und sonstige Auslagen sind in den obigen Sätzen nicht enthalten. Die Preise für weitere Dienstleistungen und die Wertstellungsregelungen im
normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden sowie für ausgewählte Leistungsbereiche entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis am Schalter.

1%

1%

1%
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Fassung: Oktober 2009 
 
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
 
1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags 

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wie-
derkehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).  
 

1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und Bankleitzahl seiner Bank oder IBAN1 und BIC2 seiner Bank) 
und die ihm vom Zahlungsempfänger genannte Kundenkennung des Zahlungsempfängers (Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und 
BIC oder andere Kennung des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu verwenden. Die für die Ausführung der Überweisung er-
forderlichen Angaben ergeben sich aus den Nummern 2.1 und 3.1. 
 

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung 
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank an-
derweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungs-
weise Nummer 3.1. 
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Anga-
ben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei 
unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kun-
de bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten 
Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht. 
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise 
(zum Beispiel PIN/TAN). 
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für die-
sen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit. 
 

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vor-
gesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online-Banking-
Server). 
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst 
am darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen. 
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank  oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebe-
nen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst 
als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. 
 

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags 
(1) Nach Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absatz 1) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank möglich. 
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann 
der Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegen-
den Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem 
rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisheri-
gen Dauerauftrags ausgeführt. 
(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank 
dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbe-
trag zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ ausgewiesene Entgelt. 
 

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags 
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1 
und 3.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender 
Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen). 
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung aus-
schließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformatio-
nen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung geson-
dert vereinbart werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.07 Sparda FA 10.09
                                                      
1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2  Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code). 
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1.7 Ablehnung der Ausführung 

(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags 
ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.2 ver-
einbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit 
möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden kön-
nen. 
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder 
keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur 
Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.  
(3) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Ent-
gelt. 
 

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten 
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmit-
telbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die Kontonummer beziehungsweise In-
ternationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. 
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten über das Nachrichtenü-
bermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorüberge-
hend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA. 
 

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu un-
terrichten. 
 

1.10 Entgelte 
 
1.10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR3) in Euro oder in einer anderen EWR-Währung4  
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen. 

 
1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte 

Bei Entgelten und deren Änderung  
 für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5) oder  
 für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaa-

tenwährungen6) und  
 für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind,  

verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 Allgemeine Geschäftsbedinungen. 
 
1.11 Wechselkurs 

Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowäh-
rung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“. 
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung 
des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen 
Quelle. 
 

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten. 
 

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 

                                                      
3  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-

reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Is-
land, Liechtenstein und Norwegen. 

4  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, 
Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tsche-
chische Krone, Ungarischer Forint. 

5  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordir-
land, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). 

6  Z. B. US-Dollar. 
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2. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR7) in Euro oder in ande-

ren EWR-Währungen8 
 

2.1 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen: 

 Name des Zahlungsempfängers, 
 Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl und Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers  

oder  
Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers und Bank-Identifizierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters 
des Zahlungsempfängers, 

 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
 Betrag, 
 Name des Kunden, 
 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden. 

 
2.2 Maximale Ausführungsfrist 

 
2.2.1 Fristlänge 

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ange-
gebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
 

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist 
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4). 
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten 
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfü-
gung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist 
maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Ausfüh-
rungsfrist. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an 
dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt. 
 

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
 

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Überweisung befunden hätte. 
 

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Überweisung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzüg-
liche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen 
Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.  
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm die-
se im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto 
belastet wurden. 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der 
Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.2.1 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist 
dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.3.3; bei Kunden, die keine Verbraucher sind, 
nach Nummer 2.3.4. 
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten. 
 

2.3.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der 
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last 
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht 

 für nicht autorisierte Überweisungen, 
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,  
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
 für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

 

                                                      
7  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-

reich, Griechenland, Irland, Italien,  Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten 
Island, Liechtenstein und Norwegen. 

8  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, 
Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tsche-
chische Krone, Ungarischer Forint. 
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2.3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Überweisungen, fehlerhaft ausgeführ-

ten autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen  
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine 
Verbraucher sind, bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen 
neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung 
nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 

 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

 Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag). 

 Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank 
und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

 
2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist ausgeschlossen, 
 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister 

des Zahlungsempfängers eingegangen ist oder 
 soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 

ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unter-
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für 
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf 
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 

 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 

 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
 

3. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR9) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung10) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11) 

 
3.1 Erforderliche Angaben 

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen: 
 Name und ggf. Adresse des Zahlungsempfängers, 
 Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Kontonummer des Zahlungsempfängers, 
 Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Überweisungen innerhalb Deutschlands die Bankleitzahl und bei Über-

weisungen in andere Staaten der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben, 
 Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
 Betrag, 
 Name des Kunden, 
 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden. 

 
3.2 Ausführungsfrist 

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 
 

3.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
 

3.3.1 Haftung der Bank für nicht autorisierte Überweisungen 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Überweisung befunden hätte.  
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kun-
de durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

 

                                                      
9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-

reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staa-
ten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

10 Z. B. US-Dollar. 
11 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Däne-

mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritan-
nien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). 



 
V. Sonderbedingungen 

Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr  
Seite 5 

 

 
3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer Überweisung 

Bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht 
nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Rege-
lungen: 

 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

 Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag). 

 Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.  

 
3.3.3  Haftungs- und Einwendungsausschluss 

(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer Überweisung nach Nummer 3.3.2 bestehen nicht, wenn 
 die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausge-

führt wurde oder 
 die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-

empfängers eingegangen ist. 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon schrift-
lich unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderen-
falls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in 
Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 

 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 

 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
 
 
 
Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung 
 

Zielland Kurzform Währung Kurzform 
Belgien BE Euro EUR 
Bulgarien BG Bulgarischer Lew         BGN         
Dänemark DK Dänische Krone         DKK         
Estland EE Estnische Krone         EEK         
Finnland FI Euro         EUR         
Frankreich FR Euro         EUR         
Griechenland GR Euro         EUR         
Großbritannien GB Britisches Pfund         GBP         
Irland IE Euro         EUR         
Island IS Isländische Krone         ISK         
Italien IT Euro         EUR        
Japan JP         Japanischer Yen         JPY        
Kanada CA         Kanadischer Dollar         CAD       
Kroatien HR         Kroatische-Kuna         HRK         
Lettland LV         Lettischer Lats         LVL         
Liechtenstein LI         Schweizer Franken12          CHF         
Litauen LT         Litauische Litas         LTL         
Luxemburg LU         Euro         EUR         
Malta MT         Euro         EUR         
Niederlande NL         Euro         EUR         
Norwegen NO         Norwegische Krone         NOK         
Österreich AT         Euro         EUR         
Polen PL         Polnischer Zloty         PLN         
Portugal PT     Euro         EUR         
Rumänien RO         Rumänischer Leu         RON         
Russische Förderation RU         Russischer Rubel         RUB         
Schweden SE         Schwedische Krone         SEK         
Schweiz  CH         Schweizer Franken         CHF         
Slowakei SK         Euro         EUR         
Slowenien SI         Euro         EUR         
Spanien ES         Euro         EUR         
Tschechien CZ         Tschechische Krone         CZK         
Türkei TR         Türkische Lira         TRY         
Ungarn HU         Ungarischer Forint         HUF         
USA US         US-Dollar         USD         
Zypern CY         Euro         EUR       
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Fassung: August 2002 
 
1. Scheckvordrucke 

(1) Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut zugelassenen Scheckvordrucke zu verwenden; 
anderenfalls besteht keine Einlösungsverpflichtung. Überbringerschecks dürfen nur auf Vordrucken für 
Überbringerschecks, Orderschecks nur auf Vordrucken für Orderschecks ausgestellt werden. 

(2) Scheckvordrucke werden gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigt. Der Empfänger von Scheckvordrucken hat diese 
bei Empfang auf Vollständigkeit zu prüfen. 

  
2. Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung der Scheckvordrucke 

(1) Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Das Abhandenkommen von 
Scheckvordrucken und Schecks ist der Bank, möglichst der kontoführenden Stelle, unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie sorgfältig zu behandeln (z.B. nicht knicken, lochen, be-
schmutzen), Änderungen und Streichungen des vorgedruckten Textes dürfen nicht vorgenommen werden. Der Scheckbe-
trag ist in Ziffern und in Buchstaben unter Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben werden 
kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks verschrieben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauch-
bar geworden, so ist er zu vernichten. 

(3) Bei Beendigung des Scheckvertrages sind die nicht benutzten Vordrucke unverzüglich zurückzugeben oder entwertet 
zurückzusenden. 
 

3. Haftungsverteilung 
(1) Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 

(2) Der Kunde ersetzt im Falle einer Schecksperre alle Aufwendungen, die dem bezogenen Institut aus der wegen der Einlö-
sung der Schecks übernommenen Garantie erwachsen. 

(3) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung abhanden gekommen sind, so kann sie das Konto des 
Kunden nur belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grobfahrlässig gehandelt hat. 

  
4. Einlösung trotz mangelndem Guthaben 
 Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder über einen zuvor für das Konto eingeräumten 

Kredit hinaus einzulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. 
Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen. 

  
5. Beachtung von Schecksperren 

(1) Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden, wenn er der kontoführenden Stelle so rechtzeitig 
zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs möglich ist. Nach Ablauf der 
Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut eine Schecksperre nur für sechs Monate, gerechnet vom Eingang des Wider-
rufs, zu beachten, später vorgelegte Schecks kann das bezogene Institut einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht 
schriftlich um weitere sechs Monate verlängert 

(2) Der Kunde ersetzt im Falle einer Schecksperre alle Aufwendungen, die dem bezogenen Institut aus der wegen der Einlö-
sung der Schecks übernommenen Garantie erwachsen. 

  
6. Behandlung von Fremdwährungsschecks 
 Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsver-

zeichnis. 
  
7. Zusätzliche Regelungen für Orderschecks 
 Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Einzug der von ihm begebenen Orderschecks betei-

ligt sind, für deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der innerhalb der Vorlegungsfrist 
vorgelegten und nicht bezahlten Schecks Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
auch für nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks. 
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Fassung: Oktober 2009 
 
A. Garantierte Zahlungsformen 
 
I. Geltungsbereich 

Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausgestattet ist, für folgende  Zahlungsdienste nutzen: 
 

1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen: 
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekenn-

zeichnet sind. 
b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen electronic cash-

Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. 
c) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind. 
d) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautoma-

ten, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt. 
 

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen: 
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldautomaten-Systems, soweit die Karte entsprechend aus-

gestattet ist.  
b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die 

Karte entsprechend ausgestattet ist. In einigen Ländern kann je nach System anstelle der PIN die Unterschrift gefordert werden.  
c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten 

eines fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teil-
nimmt.  

 
Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo. 
 

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN): 
a) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit 

dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals).  
b) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne, dass mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speicher-

medium für Zusatzanwendungen 
 der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder 
 eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages 

(unternehmensgenerierte Zusatzanwendung). 
 

II. Allgemeine Regeln 
 
1. Karteninhaber und Vollmacht 

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie ggf. für zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat. Sie kann 
nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der 
Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank 
zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen 
sowie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzan-
wendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange 
die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte gespeicherten 
Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich. 
 

2. Finanzielle Nutzungsgrenze 
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige 
Konto eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die 
Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen 
auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.  
 

3. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen 
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung 
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungs-
regelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.  
 

4. Rückgabe der BankCard ec / BankCard online 
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.  
 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlan-
gen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat 
der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicher-
ter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber 
bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur wei-
teren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der 
Bank. 
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5. Rückgabe der BankCard ec / BankCard online 

Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.  
 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlan-
gen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat 
der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicher-
ter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber 
bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur wei-
teren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der 
Bank. 
 

6. Sperre und Einziehung der BankCard ec / BankCard online 
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen,  

 wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,  
 wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder 
 wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht. 

Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für 
die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich. 
(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.  
(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine 
Sperrung der Funktion für das Online-Banking zur Folge. 
(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er 
die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die 
Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen berei-
nigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zu-
satzanwendung geltenden Regeln. 
 

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
6.1 Unterschrift 

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben. 
 

6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der BankCard ec / BankCard online 
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie 
darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuch-
lich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrau-
chen. 
 

6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN 
darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die 
PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zu Lasten des auf der Karte angegebenen Kontos sowie ggf. zu Lasten 
zusätzlich definierter Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat, Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). 
 

6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperran-
zeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 0 18 05/021 021; 
0,14 €/Min. bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Bei Anruf aus einem Mobilfunknetz können höhere Kosten entstehen.) ab-
geben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer an-
gegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie ggf. den Zugriff auf 
zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit seiner Karte Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautomaten und automa-
tisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst 
mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei 
anzuzeigen. 
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben. 
(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperrung der Karte auch 
eine Sperrung der Funktion für das Online-Banking zur Folge. 
(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz-
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet 
sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.  
(5) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu 
unterrichten. 
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7. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber  

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz-
lich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann 
der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. 
 

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank 
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn  
- sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,  
- der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder 
- die Karte gesperrt ist. 
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet. 
 

9. Ausführungsfrist 
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet si-
cherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
 

10. Entgelte 
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank. 
(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform an-
geboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart  
(z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als 
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen. 
(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Num-
mer 12 Abs. 1 bis 6 Allgemeine Geschäftsbedingungen. 
 

11. Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang  
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Un-
terrichtung gesondert vereinbart werden. Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger un-
terrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mit Hilfe eines Chip-
kartenlesers nachvollziehen. 
 

12. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers  
12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der  
 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
 Aufladung der GeldKarte  
 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den 
Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte.  
 

12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung  
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der  

 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
 Aufladung der GeldKarte 
 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kar-
tenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.  
(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ab-
lauf der Ausführungsfrist in Nummer A.II.9. eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Kontoinhabers nach den Absätzen 1 und 2 aus-
geschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer A.II.12.3.  
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten. 
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12.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers  

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kar-
tenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A.II.12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwi-
schengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwi-
schengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder 
in der Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschul-
den einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. 
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht  

 für nicht autorisierte Kartenverfügungen, 
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
 für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist. 

 
12.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss  

(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A.II.12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der 
Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungs-
ansprüche nach Nummer A.II.12.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.  
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 

Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
 

13. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen 
13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen oder kommen sie sonst abhanden und kommt es dadurch zu 
nicht autorisierten Kartenverfügungen z. B. in Form der  

 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
 Aufladung der GeldKarte 
 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 

haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden in Höhe von maximal 150 Euro. 
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, ohne dass ein Verlust, Diebstahl oder sonstiges Abhanden-
kommen der Karte oder PIN vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hierdurch entstandenen Schäden bis zu einem Betrag von maximal 150 
Euro, wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN fahrlässig verletzt hat.  
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfü-
gungen entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 150 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm 
nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung 
des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen Mitverschuldens.  
(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe von maximal 150 Euro gemäß vorstehender Absätze 1 und 
2 und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Kartenverfügungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn 
der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A.II. Ziffer 6 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat.  
(5)Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 1 bis 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch 
eingetreten ist. 
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Be-
dingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstan-
denen Schaden in  vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
- er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht un-

verzüglich mitgeteilt hat, 
- die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte verwahrt war (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem 

Karteninhaber mitgeteilt wurde), 
- die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde. 
Die Haftung für Schäden beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen in Höhe von 6.000,00 Euro pro Kalen-
dertag, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist. 
 

13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige  
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen z. B. in Form 
der  

 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
 Aufladung der GeldKarte 
 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige ent-
stehenden Schäden.  
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13.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespeicherten Betrag 

Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der miss-
bräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstat-
tet die Bank den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den in der GeldKarte gespeicher-
ten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen. 
 

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten 
 
1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
1.1 Verfügungsrahmen der BankCard ec / BankCard online 

Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des 
für die Karte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird ge-
prüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Ver-
fügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto einge-
räumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vor-
her für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Ver-
fügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, 
kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren. 
 

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN 
eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wur-
de. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
 

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen 
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die 
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse 
bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen. 
 

2. GeldKarte 
2.1 Servicebeschreibung 

Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des 
Handels- und Dienstleistungsbereiches bargeldlos bezahlen. 
 

2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte 
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner 
Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A.III. Nummer 1.1) zu Lasten des auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Be-
trag von maximal 200 Euro aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine persönliche Geheimzahl (PIN) eingeben. Der Karteninhaber 
kann seine GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer anderen Karte zu Lasten des Kontos, über das die Umsät-
ze mit dieser Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels GeldKarte verfügen 
möchte, können nur bei der kartenausgebenden Bank entladen werden. Die Entladung von Teilbeträgen ist nicht möglich. Bei einer Funkti-
onsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die kartenausgebende Bank dem Karteninhaber den nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karten-
inhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche Geheimzahl (PIN) am Lade-
terminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kar-
teninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
 

2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages 
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem 
Konto, das auf der Karte angegeben ist, belastet. 
 

2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte 
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte 
Betrag um den verfügten Betrag.  
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B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen 

Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen: 
 

1. Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals 
1.1 Serviceumfang 

Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl an Selbstbedienungsterminals seiner Bank 
Überweisungen innerhalb des Verfügungsrahmens von 3.000,00 Euro pro Kalendertag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank 
nicht ein anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.  
 

1.2 Ausführung der Überweisung 
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr.  

 
1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 

Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A.II.6.2 bis 6.4.  
 
1.4 Fehleingabe der Geheimzahl 

Es gelten die Regelungen in Abschnitt A.III.1.2. 
 
1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen  

Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter 
A.II.13. Abweichend von A.II.13.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 3.000 Euro pro Kalendertag und sofern ein anderer Ver-
fügungsrahmen gemäß B.1.1 vereinbart wurde auf diesen beschränkt.  

 
C. Zusatzanwendungen 

 
1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der BankCard ec / BankCard online 

(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwen-
dung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in 
Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen. 
(2)Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. 
Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen 
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach 
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommu-
nizierten Daten keine Kenntnis. 

 
2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber 
ermöglicht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsver-
hältnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. 

 
3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen 

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegen-
über dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derar-
tige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung 
nicht dem Unternehmen aushändigen. 
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der 
Bank geltend zu machen. 

 
4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen 

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der 
kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwen-
dung mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsver-
kehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist. 

 
5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen 

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzan-
wendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet 
sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag. 

 
D. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 
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Fassung: Oktober 2009 
 
1. Leistungsangebot 

Der Kunde (Konto- und/oder Depotinhaber und etwaige Bevollmächtigte) kann Bankgeschäfte über das Sparda-Telefon-Banking (Telefon-
/Sprachcomputer) in dem von der Sparda-Bank angebotenen Umfang tätigen. Sofern die Sparda-Bank für Verfügungen mittels Sparda-
Telefon-Banking eine Betragsbegrenzung im System vorsieht, informiert sie ihn hierüber. 
 

2. Nutzungsberechtigte und Zugangsmedien 
Zur Abwicklung von Bankgeschäften einschließlich des Depot- und Wertpapiergeschäfts mittels Sparda-Telefon-Banking unter Verwendung 
einer PIN erhalten der Kontoinhaber und etwaige Bevollmächtigte von der Sparda-Bank jeweils ein persönliches Passwort (Telefon-PIN), 
das von der Sparda-Bank mitgeteilt wurde. 
Der Konto- bzw. Depotinhaber und etwaige Bevollmächtigte werden im folgenden als Sparda-Telefon-Banking-Nutzer bezeichnet. 
 

3. Verfahren 
Zur Erläuterung der Nutzungsmöglichkeiten stellt die Sparda-Bank jeweils Verfahrensanleitungen zur Verfügung, die die Besonderheiten 
der vereinbarten Anwendung im Sparda-Telefon-Banking beschreiben. 
Der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer hat mittels Sparda-Telefon-Banking Zugang zum Konto/Depot, wenn er zuvor seine Konto-
/Depotnummer bzw. die Kundennummer sowie seine jeweilige PIN eingegeben hat. Erklärungen jeder Art (z. B. Kontostandsabfragen oder 
Überweisungsaufträge) sind abgegeben, wenn sie abschließend zur Übermittlung an die Sparda-Bank freigegeben sind. 
 

4. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer hat während der Erteilung von Aufträgen die Verfahrensanleitung, insbesondere eine ihm während des 
Sparda-Telefon-Banking-Kontaktes vorgegebene Benutzerführung, zu beachten. Er hat alle von ihm eingegebenen Daten auf Vollständig-
keit und Richtigkeit zu überprüfen.  
 

5. Finanzielle Nutzungsgrenze 
Der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer darf Verfügungen nur im Rahmen des Kontoguthabens bzw. des Depotbestandes oder eines vorher für 
das Konto eingeräumten Kredites vornehmen. 
Auch wenn der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Sparda-Bank berechtigt, 
den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung des Sparda-Telefon-Banking entstehen. Die Buchung solcher Verfügun-
gen auf dem Konto führt lediglich zu einer geduldeten Kontoüberziehung; die Sparda-Bank ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zins-
satz für geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen. 
 

6. Änderung der Telefon-PIN 
Der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer ist berechtigt, seine Telefon-PIN jederzeit zu ändern. Bei Änderung seiner PIN wird die bisherige PIN 
ungültig. 
 

7. Sperre des Sparda-Telefon-Banking 
Wird dreimal hintereinander am Telefon-/Sprachcomputer eine falsche PIN eingegeben, so sperrt die Sparda-Bank den Telefon-Banking-
Zugang zum Konto/Depot. Der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer kann die Sperre im jeweiligen Verfahren nur nach Rücksprache mit der 
Sparda-Bank aufheben lassen. 
Die Sparda-Bank wird den Sparda-Telefon-Banking-Zugang zum Konto/Depot sperren, wenn der Verdacht einer mißbräuchlichen Nutzung 
des Kontos/Depots über den jeweiligen Telefon-Banking-Zugang besteht. Sie wird den Konto-/Depotinhaber hierüber außerhalb des Tele-
fon-Banking informieren. Diese Sperre kann mittels Telefon-Banking nicht aufgehoben werden. 
Die Sparda-Bank wird den Telefon-Banking-Zugang zum Konto/Depot auf Wunsch des Konto-/Depotinhabers sperren. Auch diese Sperre 
kann nicht mittels Telefon-Banking aufgehoben werden. 
 

8. Schutz vor Mißbrauch 
Verwendet der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer ein Telefon mit Nummernspeicher und Wahlwiederholungsfunktion, ist er verpflichtet, nach 
Beendigung des Telefonats mit der Sparda-Bank, den Speicherinhalt zu überspielen (z. B. durch Eingabe einer beliebigen Nummer über die 
Tastatur). Dadurch wird verhindert, dass ein Dritter durch Nutzung der Wahlwiederholungsfunktion Kenntnis von der zuvor eingegebenen 
Kundennummer und Telefon-PIN erhält bzw. missbräuchlich Zugang zum Sparda-Telefon-Banking erhält. Der Sparda-Telefon-Banking-
Nutzer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Angebot der Bank nur über folgenden Zugangskanal herzustellen:  
Telefon-Nr. 0800/400 605 60 (gebührenfrei mit PIN) 
 

9. Telefonaufzeichnung 
Der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer ist damit einverstanden, dass die Sparda-Bank die mit ihm im Rahmen des Sparda-Telefon-Bankings 
geführten Telefonate sowie die von ihm über die Tastatur des Telefons eingegebenen Ziffern aufzeichnet und aufbewahrt. Dies ist zur ord-
nungsgemäßen Auftragsbearbeitung und aus Beweisgründen erforderlich.  
 

10. Sicherheitsmedium 
Die Telefon-PIN ist zur Vermeidung von Missbrauch geheim zu halten. Der Sparda-Telefon-Banking-Nutzer ist aus Sicherheitsgründen ver-
pflichtet, die Einstiegs-PIN für den Sparda-Telefon-Banking-Zugang sofort zu ändern. 
 

11. Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines Sparda-Telefon-Banking-Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingun-
gen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Sparda-Telefon-Banking erfol-
gen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Sparda-Telefon-Banking ausdrücklich vor. 
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1. Leistungsangebot 

(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels Sparda-Online-Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. 
Zudem kann er Informationen der Bank mittels Sparda-Online-Banking abrufen. 
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im 
Folgenden einheitlich als „Konto“ bezeichnet. 
(3) Zur Nutzung des Sparda-Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite 
kann der Teilnehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren. 
 

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Sparda-Online-Banking 
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels Sparda-Online-Banking die mit der Bank vereinbarten personalisier-
ten Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (vgl. 
Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (vgl. Nummer 4). 
 

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale 
Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind: 
‐ die persönliche Identifikationsnummer (PIN), 
‐ einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN). 
 

2.2 Authentifizierungsinstrumente 
Die TAN kann dem Teilnehmer auf folgenden Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung gestellt werden: 
‐ auf einer Liste mit einmal verwendbaren TAN, 
‐ mittels eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobiltelefon) zum Empfang von TAN per SMS (mobile TAN). 
 

3. Zugang zum Sparda-Online-Banking 
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Sparda-Online-Banking, wenn 
‐ der Teilnehmer die Kundennummer und seine PIN übermittelt hat, 
‐ die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilnehmers ergeben hat und 
‐ keine Sperre des Zugangs (vgl. Nummer 8.1 und 9) vorliegt. 
 
Nach Gewährung des Zugangs zum Sparda-Online-Banking kann der Teilnehmer Informationen abrufen oder Aufträge erteilen. 
 

4. Sparda-Online-Banking-Aufträge 
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung 

Der Teilnehmer muss Sparda-Online-Banking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten personalisierten 
Sicherheitsmerkmal (TAN) autorisieren und der Bank mittels Sparda-Online-Banking übermitteln. Die Bank bestätigt mittels Sparda-Online-
Banking den Eingang des Auftrags. 
 

4.2 Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines Sparda-Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen 
(z. B. Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Sparda-Online-Banking er-
folgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Sparda-Online-Banking ausdrücklich vor. 
 

5. Bearbeitung von Sparda-Online-Banking-Aufträgen durch die Bank  
(1) Die Bearbeitung der Sparda-Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) 
auf der Sparda-Online-Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen 
des ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Sparda-Online-Banking-Seite der Bank angegebenen oder im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäfts-
tag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. 
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen: 
‐ Der Teilnehmer hat sich mit dem personalisierten Sicherheitsmerkmal autorisiert. 
‐ Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. Wertpapierorder) liegt vor. 
‐ Das Sparda-Online-Banking-Datenformat ist eingehalten. 
‐ Das gesondert vereinbarte Sparda-Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht überschritten. 
‐ Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Konto-

deckung gemäß den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor. 
Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Sparda-Online-Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmun-
gen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr, Sonder-
bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus. 
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Sparda-Online-Banking-Auftrag nicht ausführen 
und dem Teilnehmer eine Information über die Nichtausführung und - soweit möglich - über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen 
Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können, mittels Sparda-Online-Banking zur Verfügung stellen. 
 

6. Information des Kontoinhabers über Sparda-Online-Banking-Verfügungen 
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mittels Sparda-Online-Banking getätigten Verfügungen auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. 
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7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers 
7.1 Technische Verbindung zum Sparda-Online-Banking 

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Sparda-Online-Banking nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten 
Sparda-Online-Banking-Zugangskanäle (z. B. Internetadresse) herzustellen. 
 

7.2 Geheimhaltung der personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente 
(1) Der Teilnehmer hat 
‐ seine personalisierten Sicherheitsmerkmale (vgl. Nummer 2.1) geheim zu halten und nur im Rahmen einer Auftragserteilung über die 

von der Bank gesondert mitgeteilten Sparda-Online-Banking-Zugangskanäle an diese zu übermitteln sowie 
‐ sein Authentifizierungsinstrument (vgl. Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren. 
Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann in Verbindung mit dem dazugehörigen personalisierten 
Sicherheitsmerkmal das Sparda-Online-Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen. 
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des personalisierten Sicherheitsmerkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beach-
ten: 
‐ Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch gespeichert werden (z. B. im Kundensystem). 
‐ Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht ausspähen können. 
‐ Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (z. B. nicht 

auf Online-Händlerseiten). 
‐ Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des Sparda-Online-Banking-Verfahrens weitergegeben werden, also bei-

spielsweise nicht per E-Mail. 
‐ Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument verwahrt werden. 
‐ Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z. B. eines Auftrags, der Aufhebung einer Sperre oder zur Freischaltung einer neuen TAN-Liste 

nicht mehr als eine TAN verwenden. 
‐ Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden (z. B. Mobiltelefon), nicht für das Sparda-Online-

Banking genutzt werden. 
 

7.3 Sicherheit des Kundensystems 
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise der Bank zum Sparda-Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten. 

 
7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten 

Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Sparda-Online-Banking-Auftrag (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, 
Wertpapierkennnummer) im Kundensystem oder über ein anderes Gerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) zur Bestätigung anzeigt, ist 
der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für die Transaktion vorgesehenen Da-
ten zu prüfen. 
 

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 
8.1 Sperranzeige 

(1) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die missbräuchliche Verwendung oder die sons-
tige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder seines persönlichen Sicherheitsmerkmals fest, muss der Teilneh-
mer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über eine 
gesondert mitgeteilte Telefonnummer aufgeben. 
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. 
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt 
‐ den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder 
‐ das Authentifizierungsinstrument oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal verwendet, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben. 
 

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge 
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu 
unterrichten. 
 

9. Nutzungssperre 
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1, 
‐ den Sparda-Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder 
‐ sein Authentifizierungsinstrument. 
 

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank  
(1) Die Bank darf den Sparda-Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer  sperren, wenn 
‐ sie berechtigt ist, den Sparda-Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
‐ sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizierungsinstruments oder des personalisierten Sicherheitsmerk-

mals dies rechtfertigen oder 
‐ der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des Authentifizierungsinstruments besteht. 
(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre unterrichten. 
 

9.3 Aufhebung der Sperre 
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal bzw. das Authentifizierungsinstrument austauschen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden. 
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10. Haftung 
10.1 Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft ausgeführten Sparda-Online-Banking-Verfügungen 

Die Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft ausgeführten Sparda-Online-Banking-Verfügungen richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr, Sonderbedin-
gungen für das Wertpapiergeschäft). 
 

10.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines Authentifizierungsinstruments 
 

10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
(1) Beruht ein nicht autorisierter Zahlungsvorgang vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen oder 
sonst abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden 
bis zu einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob dem Teilnehmer an dem Verlust oder Diebstahl oder sonstigem Ab-
handenkommen des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft. 
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines Au-
thentifizierungsinstruments, ohne dass dieses verlorengegangen oder gestohlen oder sonst abhanden gekommen ist, haftet der Kontoinha-
ber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren 
Aufbewahrung der personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat. 
(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungen über die Haftungsgrenze von 
150 Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach 
diesen Bedingungen gehandelt hat. 
(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige 
nach Nummer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und 
der Schaden dadurch eingetreten ist. 
(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er 
‐ den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder 

des personalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (vgl. Nummer 
8.1 Absatz 1), 

‐ das personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert hat (vgl. Nummer 7.2 Absatz 2, 1. Spiegelstrich), 
‐ das personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (vgl. Nummer 

7.2 Absatz 1, 2. Spiegelstrich), 
‐ das personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (vgl. Nummer 

7.2 Absatz 2, 3. Spiegelstrich), 
‐ das personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Sparda-Online-Banking-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben 

hat (vgl. Nummer 7.2 Absatz 2, 4. Spiegelstrich), 
‐ das personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (vgl. 

Nummer 7.2 Absatz 2, 5. Spiegelstrich), 
‐ mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet (vgl. Nummer 7.2 Absatz 2, 6. Spiegelstrich), 
‐ beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden (z. B. Mobiltelefon), auch für das Sparda-Online-Banking 

nutzt (vgl. Nummer 7.2 Absatz 2, 7. Spiegelstrich). 
(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf den vereinbarten Verfügungsrahmen. 
 

10.2.2  Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige 
Beruht eine nicht autorisierte Wertpapiertransaktion vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Au-
thentifizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authenti-
fizierungsinstruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber und die Bank nach den gesetzlichen 
Grundsätzen des Mitverschuldens. 
 

10.2.3  Haftung der Bank ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Sparda-Online-
Banking-Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 
 

10.2.4 Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorher-
sehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.  
 

11. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden. 
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1. Jeder Kunde (Kontoinhaber und etwaige Bevollmächtigte), der mit der Sparda-Bank eine entsprechende Vereinbarung getroffen hat und im 

Besitz einer BankCard ec, einer BankCard online mit Magnetstreifen, einer SpardaBankCard oder einer SpardaServiceCard ist, ist verpflich-
tet, sich die für ihn bestimmten Kontoauszüge an dem von der Sparda-Bank aufgestellten Kontoauszugs-Drucker ausdrucken zu lassen. 

 
2. Die Sparda-Bank kann einzelne Mitteilungen auf Kosten des Kunden zusenden, wenn sie dies auch unter Abwägung der Interessen des 

Kunden für gerechtfertigt hält. 
Stellt die Sparda-Bank fest, dass sich der Kunde seine Kontoauszüge nicht innerhalb von 40 Kalendertagen ausdrucken läßt, wird sie ihm 
die Kontoauszüge auf seine Kosten zusenden. 
Bei allen Schäden und Nachteilen, die im Zusammenhang mit dem Ausdrucken bzw. Nichtausdrucken entstehen sollten, haftet die Sparda-
Bank nur für grobes Verschulden. 

 
3. Soweit der Kunde den Kontoauszug nicht bereits vorher abgerufen hat, gilt er am Tag nach der Bereitstellung als zugegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.01 Sparda 10.09 
 
  



 
 
V. Sonderbedingungen 
Sonderbedingungen für die Postbox   

Seite 1 
 

Fassung: Oktober 2009 
 
1. In der Postbox werden dem Kunden Auszüge und Mitteilungen, die den Geschäftsverkehr mit der Sparda-Bank betreffen, auf verschlüssel-

ten Internetseiten von der Sparda-Bank zum Abruf elektronisch bereitgestellt. Auszüge und Mitteilungen, die in der Postbox bereitgestellt 
werden, werden in Papierform nicht mehr versandt. Der Kunde verzichtet durch die Nutzung der Postbox ausdrücklich auf den postalischen 
Versand aller Auszüge und Mitteilungen seitens der Sparda-Bank. Dessen ungeachtet kann die Sparda-Bank einzelne Mitteilungen auf Kos-
ten des Kunden zusenden, wenn sie dies auch unter Abwägung der Interessen des Kunden für gerechtfertigt hält. Stellt die Sparda-Bank 
fest, dass sich der Kunde seine Kontoauszüge nicht innerhalb von 40 Kalendertagen abruft, wird sie ihm die Auszüge auf seine Kosten zu-
senden. 

 
2. Es besteht zudem die Möglichkeit, Auszüge und Mitteilungen an einem Kontoauszugsdrucker der Sparda-Bank abzurufen. Falls der Abruf 

auf diesem Weg erfolgt ist, stehen diese Dokumente in der Postbox nicht mehr bereit. 
 
3. Der Kunde ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen  Auszüge und Mitteilungen aus der Postbox abzurufen (insbesondere jedoch den 

Quartalsabschluss des Girokontos) und die Inhalte zu prüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind der Sparda-Bank unverzüglich anzuzeigen. 
 
4. Die Sparda-Bank garantiert die Unveränderbarkeit der Daten in der Postbox. Diese Garantie gilt nicht, soweit die Daten außerhalb der 

Postbox gespeichert oder aufbewahrt werden. Zu beachten ist, dass aufgrund der individuellen Hard- oder Softwareeinstellung ein Aus-
druck nicht immer mit der Darstellung am Bildschirm übereinstimmt. Soweit die Dokumente verändert oder in veränderter Form in Umlauf 
gebracht werden, übernimmt die Sparda-Bank hierfür keine Haftung. Die Anerkennung der in der Postbox gespeicherten Dokumente durch 
Steuer- oder Finanzbehörden kann durch die Sparda-Bank nicht gewährleistet werden. 

 
5. Die Sparda-Bank speichert die in der Postbox enthaltenen und durch den Kunden gelesenen Dokumente für die Dauer von 90 Tagen. Nach 

Verstreichen dieser Frist entfernt die Sparda-Bank die entsprechenden Dokumente aus der Postbox. Falls ein Nachdruck erforderlich sein 
sollte, kann dies durch eine Anfrage bei der Sparda-Bank erfolgen. Hierbei gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparda-Bank. 

 
6. Soweit der Kunde den Kontoauszug nicht bereits vorher abgerufen hat, gilt er am Tag nach der Bereitstellung als zugegangen. 
 
7. Der Kunde kann die Nutzung der Postbox jederzeit online, mündlich oder schriftlich kündigen. Der Kunde verpflichtet sich bei einer Kündi-

gung unmittelbar alle Dokumente aus der Postbox auszulesen und diese eventuell abzuspeichern.  
 
8. Die Sparda-Bank kann die Nutzung der Postbox jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. Eine fristlose Kündigung ist 

zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Sparda-Bank, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden, die 
Fortsetzung unzumutbar werden lässt. Die Sparda-Bank kann des Weiteren das Postbox-System teilweise oder ganz aus technischen 
Gründen jederzeit einstellen. Eine Verpflichtung der Sparda-Bank zur Aufrechterhaltung des Postbox-Systems besteht nicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.08 Sparda 10.09 
  



 
V. Sonderbedingungen 

Sonderbedingungen für Sparda-Kreditkarten  
Seite 1 

 

Fassung: Oktober 2009 
 
 Vertragspartner und Vertragsabwicklung 
1.1 Vertragspartner des Karteninhabers ist die Sparda-Bank, nachstehend kurz „Bank“ genannt. Die Annahme des Kreditkartenantrags (die 

Kreditkarte wird nachfolgend als „Karte“ bezeichnet) durch die Bank wird durch die Übergabe oder Übermittlung der Karte an den Kartenin-
haber erklärt. Der Karteninhaber ist verpflichtet, sämtliche Erklärungen und Mitteilungen ausschließlich an die Bank zu richten. Dies gilt 
auch für etwaige Auseinandersetzungen über den Aufwendungsersatzanspruch gemäß Ziff. 7. 

1.2 Die Annahme des Kartenantrags wird durch die Übergabe oder Übermittlung der beantragten Karte(n) an den Karteninhaber zu den nach-
stehenden Bedingungen erklärt. 

 
2 Verwendungsmöglichkeiten der Karte(n) und Zusatzleistungen 
2.1 Mit der/den Karte(n) kann der Karteninhaber (Haupt- oder Zusatzkarteninhaber) während der Gültigkeitsdauer der Karte(n) im Inland, und 

als weitere Dienstleistung auch im Ausland, im Visa-Verbund/MasterCard-Verbund  
– bei Kartenakzeptanzstellen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und  
–  zusätzlich im Rahmen eines Bargeldservices an Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zusätzlich gegen Vorlage 

eines Ausweispapiers, Bargeld im Rahmen der von der auszahlenden Stelle festgelegten Höchstbeträge beziehen. 
2.2 Die Kartenakzeptanzstellen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservices sind an den Logos zu er-

kennen, die den Logos auf der/den Karte(n) entsprechen. 
2.3 Für zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen, Service-Pakete) oder Funktionen (z. B. Bonusprogramme) gelten die jeweiligen geson-

derten Geschäftsbedingungen der Zusatzleistungen oder Funktionen. 
 
3 Persönliche Geheimzahl (Persönliche Identifikations Nummer = PIN) 

Mit getrennter Post erhält der Karteninhaber, sofern vereinbart, seine PIN. Erfolgt der Karteneinsatz unter Verwendung der PIN beleg- oder 
unterschriftslos, kann der Karteninhaber der Belastung seiner Kreditkarte(n) nur widersprechen, indem er nachweist, dass die Karte(n) samt 
PIN nicht von ihm genutzt wurde(n). 

 
4 Nutzung der Karte(n) 
4.1 Bei Nutzung der Karte(n) zur Autorisierung eines Zahlungsauftrages ist entweder 

–  die Karte vorzulegen und ein Beleg zu unterschreiben, auf den die Kartendaten und der vollständige Zahlbetrag übertragen wurden, 
oder 
–  an Geldautomaten, sowie gegebenenfalls an Kartenzahlungsterminals, die PIN einzugeben. 

4.2 Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Kartenakzeptanzstelle kann der Karteninhaber ausnahmsweise darauf verzich-
ten, den Beleg zu unterzeichnen und stattdessen lediglich seine Karten-Nummer, die Gültigkeitsdauer und – sofern von der Kartenakzep-
tanzstelle gefordert - den auf der Kartenrückseite vermerkten dreistelligen Sicherheitscode angeben (z. B. beim Versandhandel und Reise-
buchungen). 

4.3 Bei Nutzung der Karte(n) zur Autorisierung eines Zahlungsauftrages über elektronische Netze (z. B. Internet) dürfen lediglich die Karten-
marke (VISA/MasterCard), der Name des Karteninhabers, die Kartennummer, die Gültigkeitsdauer und die rückseitig aufgetragene dreistel-
lige Prüfziffer, aber niemals Ihre PIN angegeben werden. Sofern von der Bank ein gesichertes Authentifizierungsverfahren angeboten 
und von der Kartenakzeptanzstelle unterstützt wird, ist dieses vom Karteninhaber einzusetzen. Der Karteninhaber wird über gesicherte Au-
thentifizierungsverfahren gesondert unterrichtet. 

4.4 Mit der Verwendung der Karte(n) oder deren Daten erteilt der Karteninhaber der Bank die Zustimmung (Autorisierung der Zahlung), den 
Zahlungsauftrag, also die Forderungen der Kartenakzeptanzstelle gegen den Karteninhaber, zu erfüllen. Soweit dafür zusätzlich eine PIN 
oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Autorisierung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der Autorisierung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. 

4.5 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank.  
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn  
-  der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen nicht eingehalten ist oder 
-  die Karte gesperrt ist. 
Über die Ablehnung wird der Karteninhaber über den Geldautomaten, das Kartenzahlungsterminal oder durch die Kartenakzeptanzstelle 
unterrichtet.  

4.6 Ausführungsfrist  
Der Zahlungsvorgang wird von der Kartenakzeptanzstelle ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet 
sicherzustellen, dass der Zahlbetrag spätestens an dem im Preis- und Leistungsverzeichnis genannten Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleis-
ter der Kartenakzeptanzstelle eingeht. 

 
5 Verfügungsrahmen/Zahlungsrahmen 
5.1 Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie im Rahmen des ihm mit der 

Übersendung der Karte oder in der Folge auf den Übersichten (Kontoauszüge) bzw. mit gesondertem Schreiben mitgeteilten Zahlungsrah-
mens verwenden, so dass ein Ausgleich der Kartenumsätze vollständig und fristgerecht gewährleistet ist (finanzielle Nutzungsgrenze). Der 
mitgeteilte Zahlungsrahmen gilt für alle Haupt- und Zusatzkarten gemeinsam, sofern im Einzelfall von der Bank nichts Abweichendes mitge-
teilt wird. Der Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung des Zahlungsrahmens vereinbaren. 

5.2 Auch wenn der Karteninhaber seinen Verfügungsrahmen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ausgleich der Forderungen, die aus der 
Nutzung der Karte(n) entstehen, gemäß Ziff. 7 zu verlangen. Die Genehmigung einzelner Kartenumsätze führt nicht zur Einräumung eines 
Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Umsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. 

 
6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
6.1 Unterschrift 

Der Karteninhaber hat die Karte(n) nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben. 
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte(n) 

Die Karte(n) ist/sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden kommt/kommen oder missbräuchlich 
verwendet wird/werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte(n) ist, hat die Möglichkeit, mit ihr/ihnen missbräuchliche Verfügungen zu 
tätigen. 

6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner PIN erhält. Die PIN darf insbesondere 
nicht auf der/den Karte(n) vermerkt oder in anderer Weise (z. B. nicht als getarnte Telefonnummer) zusammen mit dieser/diesen aufbe-
wahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte(n) kommt, hat die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu 
tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). 
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6.4 Bei Einsatz der Karte(n) in elektronischen Netzen (z. B. Internet) hat der Karteninhaber darauf zu achten, dass die übermittelten Kartenda-

ten nach Möglichkeit verschlüsselt übertragen werden (z. B. SSL-verschlüsselte Kommunikation). Die Kennungen für ein sicheres Verfah-
ren gemäß Ziff. 4.3 sind vom Karteninhaber entsprechend Ziff. 6.3 vor Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. 

6.5 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers 
Stellt der Karteninhaber den Verlust, Diebstahl oder eine missbräuchliche Verwendung seiner Karte(n) oder Kartendaten bzw. der PIN 
fest oder hat er einen entsprechenden Verdacht, so hat er die Karte(n) unverzüglich telefonisch unter der auf dem Übersendungsschreiben 
und der Abrechnung mitgeteilten 24-Stunden-Nummer (Sperrannahme-Service) oder den Notrufnummern der internationalen Kartenorgani-
sationen sperren zu lassen. Bei Diebstahl oder missbräuchlicher Verwendung muss der Karteninhaber unverzüglich nach der Sperre An-
zeige bei der Polizei erstatten und die Bank hierüber durch Zusendung einer Kopie der Anzeige unterrichten. 

6.6 Änderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen im Antrag gemachten Angaben, insbesondere Bankverbindungen, sind der 
Bank unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Aufwendungen und Schäden, die aus einer Verletzung dieser Pflichten entstehen, hat der Karten-
inhaber zu ersetzen. 

 
7 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers 

Die Bank ist gegenüber Kartenakzeptanzstellen, Geldautomatenbetreibern und bargeldauszahlenden Stellen verpflichtet, die vom Kartenin-
haber autorisierten Kartenzahlungen zu begleichen. Die Bank hat daher einen Aufwendungsersatzanspruch gegenüber dem Karteninha-
ber in Höhe der auf seine Weisung geleisteten Zahlungen sowie von ihm zu tragender Entgelte. Die Aufwendungsersatzansprüche für die 
geleisteten Zahlungen werden von der Bank in einer Umsatzaufstellung saldiert. Der Umsatzsaldo wird dem Karteninhaber mindestens 
einmal monatlich auf dem vereinbarten Kommunikationsweg mitgeteilt.  
Der Umsatzsaldo ist mit Erteilung der Abrechnung zur Zahlung fällig und gemäß der im Kartenantrag gewählten Zahlungsweise auszuglei-
chen. Sofern bei der/den beantragten Karte(n) Einzahlungen zulässig sind, werden Belastungsbuchungen aus der Nutzung der Karte(n) 
taggleich mit dem Guthaben verrechnet. 

 
8 Fremdwährung beim Auslandseinsatz 

Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Einsatz der Karte(n) rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorgani-
sation den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-
Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Euro-Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus 
ergebende Kurs werden dem Karteninhaber auf der Umsatzaufstellung mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar. 
Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirk-
sam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Umsatzes durch die Kar-
tenakzeptanzstelle bei ihrer Bank abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen internationalen Kreditkartenorganisation. 

 
9 Entgelte und Auslagen 

Für besondere Leistungen, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatzkarte oder Ersatz-PIN, die Zusendung von Rechnungs- und Belegkopien 
(sofern dies auf einem Verschulden des Karteninhabers beruht oder von ihm veranlasst wurde) sowie für die Nutzung des Bargeldservices 
und den Auslandseinsatz, sind in der Regel gesonderte Entgelte zu zahlen. Die vom Karteninhaber geschuldeten Entgelte und Auslagen 
ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. 

 
10 Umsatzkontrolle, Beanstandungen und Rückvergütung 
10.1 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu 

unterrichten. Die Umsatzaufstellung für Hauptkarte(n) erfolgt an den Inhaber der Hauptkarte; für Zusatzkarten mit Zustimmung des Zusatz-
karteninhabers an den Hauptkarteninhaber. Der Empfänger der Umsatzaufstellung hat diese sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen 
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Ist der Empfänger der Umsatzaufstellung nicht zugleich Inhaber der betroffenen Kar-
te(n), so hat sich der Empfänger mit dem Inhaber der Karte zur Überprüfung der Abrechnung selbst abzustimmen. Beanstandungen am In-
halt der Umsatzaufstellung sind unverzüglich nach Zugang der Umsatzaufstellung der Bank genau und detailliert schriftlich mitzuteilen. Be-
anstandungen der Saldenmitteilung oder einzelner Positionen berechtigen nicht zur Rückgabe der Lastschrift. 

10.2 Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Karteninhaber und Kartenakzeptanzstellen sind unmittelbar zwischen diesen zu 
klären, sie berühren nicht die Zahlungsverpflichtungen des Karteninhabers gemäß Ziff. 7 dieser Bedingungen. 

10.3 Rückvergütungen aus Geschäften, die unter Verwendung der Karte(n) oder der Daten der Karte(n) geschlossen wurden, darf die Kartenak-
zeptanzstelle dem Karteninhaber gegenüber nicht durch bare oder unbare Zahlungen, sondern nur in Form von Gutschriftbelegen, die die 
Kartenakzeptanzstelle dem Karteninhaber aushändigt, erbringen. Wenn nach zwei Monaten keine Gutschrift in der Umsatzaufstellung er-
sichtlich ist, hat der Karteninhaber der Bank eine Kopie des Gutschriftsbeleges vorzulegen. 

 
11. Haftung, Erstattungs- und Schadensersatzansprüche 
11.1 Haftung des Karteninhabers  
11.1.1 Haftung bei nicht autorisierter Kartenzahlung 

Grundsätzlich haftet der Karteninhaber bei nicht autorisierten Kartenzahlungen nicht. Die Bank hat gegen ihn keinen Anspruch auf Ersatz 
ihrer Aufwendungen. Die Bank erstattet dem Karteninhaber unverzüglich den Zahlungsbetrag und, sofern der Betrag einem Zahlungskonto 
belastet worden ist, bringt sie dieses Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch den nicht autorisierten Zah-
lungsvorgang befunden hätte. 

11.1.2 Haftung bei missbräuchlicher Nutzung der Kreditkarte  
Beruht eine nicht autorisierte Kartenzahlung auf der Nutzung einer verloren gegangenen oder gestohlenen oder sonst missbräuchlich ver-
wendeten Kreditkarte oder der PIN so haftet der Karteninhaber grundsätzlich nicht. Wenn der Karteninhaber jedoch in betrügerischer Ab-
sicht gehandelt hat oder vorsätzlich oder grob fahrlässig seine Sorgfaltspflichten gem. Ziff. 6 – insbesondere die Pflicht zur Geheimhaltung 
der PIN und zur unverzüglichen Sperrmeldung bei Missbrauch oder Missbrauchsverdacht – verletzt hat, ist er der Bank zum Ersatz des ge-
samten daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Für Schäden nach der Sperranzeige oder die entstanden sind, weil die Bank keine je-
derzeitige Sperrmöglichkeit angeboten hat, haftet der Karteninhaber nur, wenn er in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 

11.2 Haftung der Bank 
11.2.1 Haftung der Bank bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Kartenzahlung 

Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenzahlung kann der Karteninhaber von der Bank die un-
verzügliche und ungekürzte Erstattung des Zahlungsbetrages einschließlich etwaiger Entgelte und Zinsen verlangen. Wurde der Zahlungs-
betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Karten-
zahlung befunden hätte. 

11.2.2 Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Kartenzahlung beim Zahlungsdienstleister der Kartenakzeptanzstelle erst 
nach Ablauf der Ausführungsfrist eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Karteninhabers nach Ziff. 11.2.1 ausgeschlossen. Ist dem 
Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Ziff. 11.2.3.  
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11.2.3 Die Haftung der Bank gegenüber dem Karteninhaber für einen wegen nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung eines Zahlungsauftrages 

entstandenen Schadens, der nicht bereits von Ziff. 11.2.1 erfasst ist, ist auf 12.500 Euro begrenzt; dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit, den Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist, und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. Die 
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Handelt es 
sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszah-
lung), beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Scha-
den zu tragen haben.  

11.3 Ausschlussfrist 
Ansprüche gegen die Bank nach Ziff. 11.1 bis 11.2 sind ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit der Kartenzahlung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder feh-
lerhafte Kartenzahlung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenzah-
lung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung, unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprü-
che nach Ziff. 11.2 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhal-
tung dieser Frist verhindert war. 

11.4 Erstattung bei autorisierten Kartenzahlungen ohne genaue Betragsangabe 
11.4.1 Hat der Karteninhaber eine Kreditkartenzahlung autorisiert, ohne den genauen Betrag anzugeben, hat er einen Anspruch auf Erstattung des 

ihm belasteten Betrages, wenn der Zahlungsbetrag den Betrag überschreitet, den er entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, 
den Bedingungen des Kartenvertrages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls hätte erwarten können. Mit einem etwaigen Fremd-
währungsumsatz zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wird. 
Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet. 

11.4.2 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsat-
zes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank geltend gemacht wird. 

11.5 Haftungsausschluss 
Ansprüche nach Ziff. 11 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvor-
hersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätte vermieden werden können oder vom Zahlungsdienstleister auf Grund einer gesetzlichen 
Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

 
12 Vollmacht und gesamtschuldnerische Haftung bei Zusatzkarten 

Mit der Unterzeichnung des Antrags für eine Zusatzkarte erteilt der künftige Inhaber der Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, al-
le das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für sich abzugeben oder entgegenzunehmen. 
Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der Hauptkarte und der Inhaber der Zusatzkarte für die mit der Zusatzkarte 
begründeten Zahlungsverpflichtungen als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch von dem Zusatzkartenin-
haber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.  

 
13 Eigentum und Gültigkeit 

Die Karte(n) bleibt/bleiben Eigentum der Bank. Sie ist/sind nicht übertragbar und nicht vererbbar. Die Karte(n) ist/sind nur für den auf der 
Karte angegebenen Zeitraum gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit ist die Bank berechtigt, die alte(n) Karte(n) zurückzuverlangen. Endet die 
Berechtigung, die Karte(n) zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung des Kartenvertrags), so hat der Karteninhaber die Karte(n) unaufgefor-
dert und unverzüglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die Bank zurückzugeben. Die Bank behält sich das Recht vor, die Karte(n) 
auch während der Gültigkeitsdauer gegen neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht. 
 

14 Kündigung 
14.1 Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann vom Karteninhaber zum Ende eines Kalendermonats, von der Bank mit 

einer Frist von zwei Monaten zum Ende eines Kalendermonats durch Mitteilung in Textform (z. B. Brief, Fax) gekündigt werden. 
14.2 Mit der Kündigung der Hauptkarte ist zugleich das Vertragsverhältnis über die Zusatzkarte gekündigt. Die Zusatzkarte kann separat sowohl 

durch den Haupt- als auch den Zusatzkarteninhaber gekündigt werden.  
14.3 Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch 

unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt 
insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat, oder wenn eine wesentliche Ver-
schlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Kartenverbindlichkeiten gegenüber der 
Bank gefährdet ist. 

14.4 Die Bank ist nicht verpflichtet, Zusatzleistungen gemäß Ziff. 2.3, aufrecht zu erhalten oder in ähnlicher Weise fortzuführen. Die Bank behält 
sich vielmehr vor, Zusatzleistungen jederzeit neu zu gestalten oder ersatzlos entfallen zu lassen. Zusatzleistungen nach Ziff. 2.3 können mit 
einer Frist von vier Wochen vor dem Inkrafttreten durch Angebot in Textform an den Karteninhaber geändert oder eingestellt werden. In die-
sem Fall ist der Karteninhaber berechtigt, den Vertrag auch vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen frist-
los und kostenfrei zu kündigen. Hierauf wird die Bank den Karteninhaber im Rahmen des Änderungsangebots hinweisen.  
 

15 Folgen der Kündigung 
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf/dürfen die Karte(n) nicht mehr benutzt werden. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung 
der gekündigten Karte(n) bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen, hat der Karteninhaber – bzw. haben der Haupt- und Zusatzkarten-
inhaber gesamtschuldnerisch für die Zusatzkarte – zu tragen. Unabhängig davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Ver-
fügungen mit gekündigten Karten nach Wirksamwerden der Kündigung zu unterbinden. 

 
16 Einziehung und Sperre der Karte(n) 

Die Bank darf die Karte(n) sperren oder den Einzug der Karte(n) veranlassen, wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem 
Grund zu kündigen. Die Bank ist zur Einziehung und Sperre auch berechtigt, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
der Karte dies rechtfertigen oder wenn eine nicht autorisierte oder betrügerische Verwendung der Karte(n) oder deren Daten oder ein dies-
bezüglicher begründeter Verdacht vorliegt oder die Nutzungsberechtigung der Karte(n) durch Gültigkeitsablauf oder aufgrund ordentlicher 
Kündigung endet. Über den Grund der Sperre wird der Karteninhaber von seiner Bank informiert. Die Bank wird die Karte(n) entsperren 
oder diese durch eine neue Karte(n) ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber wird sie den Karten-
inhaber unterrichten. 
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17 Änderungen oder Ergänzungen der Vertragsbedingungen, Entgeltänderung 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen sowie der nach Ziff. 9 vereinbarten Entgelte wird die Bank dem Karteninhaber 
durch Benachrichtigung in Textform spätestens zwei Monate vor dem Termin des beabsichtigten Wirksamwerdens anbieten. Für Änderun-
gen von Zusatzleistungen gemäß Ziff. 2.3 gilt Ziff. 14.4. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er  seine Ablehnung nicht 
vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Bedingungen in Kraft treten sollen. Werden dem Karteninhaber Änderungen der 
Bedingungen sowie der nach Ziff. 9 vereinbarten Entgelte angeboten, ist er berechtigt, den Vertrag auch vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen fristlos und kostenfrei zu kündigen. Auf die Zustimmungswirkung des Schweigens, sowie auf 
das Recht zur kostenfreien und fristlosen Kündigung, wird die Bank den Karteninhaber im Rahmen des Änderungsangebots hinweisen.  
 

18 Datenschutz und Einschaltung Dritter 
Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kartenvertrags sowie der Zusatzleistungen nach Ziff 2.3 zur Bewirkung der Leistun-
gen und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen (Ziff. 7) Dritter (insbesondere DG VERLAG, Wiesba-
den; DEVK Versicherung, Köln; Axa Assistance GmbH, München; Inter Partner Assistance, München; First Data Deutschland 
GmbH, Bad Vilbel; CardProcess GmbH, Karlsruhe; Dienstleister für die produktspezifischen Zusatzleistungen und Funktionen) zu 
bedienen. In diesem Zusammenhang kann es erforderlich werden, zum Zwecke der Vertragserfüllung auch Daten an Dienstleister 
innerhalb der Europäischen Union zu übermitteln. Die Daten können auch an die Kreditkartenorganisationen Visa und MasterCard 
mit Sitz in den USA übermittelt werden. 

 
19 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.  
 
20 Sonstiges 

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen hierdurch nicht berührt werden. Es ist das deutsche Recht anwendbar, die Vertragssprache ist deutsch. Es gilt der allgemeine Ge-
richtsstand nach § 12 ZPO, also im Regelfall der Wohn- oder Geschäftssitz des Beklagten. 
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Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die folgenden drei Verfahren: 
• Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren“ 
• Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren“ 
• Abschnitt C.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren“ 
 
A. Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren 

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Einzugsermächtigungslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Be-
dingungen. 
 

1. Allgemein 
1.1 Begriffsbestimmung 

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des 
jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.  
 

1.2 Entgelte  
1.2.1 Entgelte für Verbraucher 

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. 

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 
bis 6 der Allgemeine Geschäftsbedingungen maßgeblich. 
 

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 
 

2. Einzugsermächtigungslastschrift 
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift 

Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewir-
ken. Hierzu ermächtigt der Kunde den Zahlungsempfänger, Geldbeträge vom Konto des Kunden per Lastschriften einzuziehen (Einzugser-
mächtigung). Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die 
Lastschriften vorlegt. 
Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. 
Der Kunde kann der Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift widersprechen, bis er sie genehmigt hat. 

2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber 
dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift aus-
schließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zah-
lung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen 
Kontonummer und Bankleitzahl des Zahlungsempfängers aus. 
 

2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den Zahlungsempfänger 
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungslastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des 
Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben. 
 

2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift 
2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 

Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers werden mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Last-
schriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag13 nach ih-
rer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer A.2.3.2), wenn  
− der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden vorliegt, 
− die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei 

der Bank zuzuordnen sind oder 
− der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kre-

dit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor. 
2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften 

Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. 

2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer A.2.3.1) oder die Ablehnung der Einlösung ei-
ner Einzugsermächtigungslastschrift (siehe Nummer A.2.3.2) wird die Bank den Kunden informieren. Dabei wird die Bank, soweit möglich, 
die Gründe angeben. 
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2.3.4 Ausführung der Zahlung 

(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift des Zahlungsempfängers belasteten 
Lastschriftbetrag dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu. 
(2) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der ver-
einbarten Häufigkeit. 

 
2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung der Lastschriftbelastungsbuchung 

Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachträglich über die Genehmigung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbu-
chung auf seinem Konto. 
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht 
schon genehmigt, so hat er Einwendungen gegen diese im Saldo des nächsten Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung 
spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er seine Einwendungen schriftlich 
geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der 
Belastung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. 
 

2.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbuchung 

Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Lastschriftbelastungsbuchung, ist die Bank verpflichtet, dem Kunden den von seinem 
Konto abgebuchten Lastschriftbetrag sowie etwaige Entgelte und Zinsen unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung befunden hätte. 

2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung von autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die 
die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie 
das Konto des Kunden belastet hat. 
(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvoll-
ziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten. 

2.5.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde 
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern A.2.5.1 und A.2.5.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht 
- für nicht autorisierte Zahlungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,  
- für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
- für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer A.2.5.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer A.2.5.3 haben Kunden, die 
keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach  
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
– Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der 

Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestell-
ten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.5.2 bis A.2.5.4 ist ausgeschlossen, wenn  
- die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 

eingegangen ist oder 
- soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-

empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern A.2.5.1 bis A.2.5.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer A.2.5.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 

Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
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B. Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren 

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuchungsauftragslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedin-
gungen. 
 

1. Allgemein 
1.1 Begriffsbestimmung 

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des 
jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird. 
 

1.2 Entgelte 
1.2.1 Entgelte für Verbraucher 

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. 

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absatz 1 
bis 6 Allgemeine Geschäftsbedingungen maßgeblich. 
 

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 
 

2. Abbuchungsauftragslastschrift 
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens 

Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. 
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslastschrift muss der Kunde 
- vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen, Geldbeträge vom Konto des Kunden per Abbuchungsauftragslast-

schriften einzuziehen und 
- die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslastschriften seinem Konto zu belasten und den Lastschriftbetrag an den 

Dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln (Abbuchungsauftrag). 
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungs-
auftragslastschriften vorlegt. 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem 
Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 

2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber 
dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift ausschließlich 
auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den 
Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer 
und Bankleitzahl aus. 
 

2.2 Abbuchungsauftrag 
2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags 

Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der Bank die Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungs-
empfängers. Die Autorisierung umfasst die Belastung des Kontos des Kunden mit Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfän-
gers und die Ausführung von Zahlungen durch Übermittlung der abgebuchten Lastschriftbeträge an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers. Der Abbuchungsauftrag ist schriftlich oder in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise unmittelbar der Bank zu ertei-
len. Der Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten: 
- Name des Zahlungsempfängers, 
- Name des Kunden, 
- Bezeichnung der Bank des Kunden und 
- seine Kundenkennung (siehe Nummer B.2.1.2). 
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zusätzliche Angaben enthalten. 

2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags 
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird am auf den Ein-
gang folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich erfolgen. 

2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungs-
empfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ vor dem Tag der Vorlage der bestimmten Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank zugehen. Diese Weisung sollte möglichst 
schriftlich erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
(2) Am Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und 
Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. 
Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Ent-
gelt. 
(3) Nach dem Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen. 
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2.3 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den Zahlungsempfänger 

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des 
Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben. 

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift 
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 

(1) Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers werden am Tag der Vorlage mit dem vom Zahlungsempfänger 
angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt dieser Tag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ aus-
gewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag. 
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag14 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe 
Nummer B.2.4.2), wenn 
- der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.1 vorliegt, 
- der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B.2.2.2 vom Kunden widerrufen worden ist, 
- der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer B.2.2.3 zugegangen ist, 
- die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei 

der Bank zuzuordnen sind oder 
- der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kre-

dit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor. 
2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften 

Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag2 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. 

2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer B.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Ein-
lösung einer Abbuchungsauftragslastschrift (siehe Nummer B.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß 
Nummer B.2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird 
die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ab-
lehnung geführt haben, berichtigt werden können.  
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift des Zah-
lungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der ver-
einbarten Häufigkeit. 
 

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem 
Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Weitergehende Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen. 
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 
B.2.6.2. 
 

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das 
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. 

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.  
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die 
die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie 
das Konto des Kunden belastet hat. 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der 
Ausführungsfrist gemäß Nummer B.2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. 
Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer B.2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher 
sind, nach Nummer B.2.6.4. 
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvoll-
ziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten. 

2.6.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde 
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern B.2.6.1 und B.2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese Haftungsgrenze gilt nicht 
- für nicht autorisierte Zahlungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
- für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
- für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 
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2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 

autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer B.2.6.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer B.2.6.3 haben Kunden, die 
keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und aus ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 
812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
− Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der 

Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 

− Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestell-
ten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern B.2.6.2 bis B.2.6.4 ist ausgeschlossen, 
- wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers eingegangen ist oder 
- soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-

empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B.2.6.1 bis B.2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer B.2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 

Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
 

C. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen. 
 

1. Allgemein 
1.1 Begriffsbestimmung 

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des je-
weiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird. 
 

1.2 Entgelte 
1.2.1 Entgelte für Verbraucher  

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. 

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 
bis 6 Allgemeine Geschäftsbedingungen maßgeblich. 
 

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten. 
 

1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 
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2. SEPA-Basis-Lastschrift  
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens 

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Ge-
biets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage 
genannten Staaten und Gebiete. 
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss 
- der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen und 
- der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschriftmandat erteilen. 
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt. 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 

2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN15 und den BIC16 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage 
der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsemp-
fänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC des Zah-
lungsempfängers aus. 

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten 
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz oder in den USA 
von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden. 
 

2.2 SEPA-Lastschriftmandat 
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate) 

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von 
SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu 
erteilen. 
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden enthalten sein: 
- Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und 
- Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen. 
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten: 
- Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
- eine Gläubiger-Identifikationsnummer, 
- Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlungen, 
- Name des Kunden, 
- Bezeichnung der Bank des Kunden und 
- seine Kundenkennung (siehe Nummer C.2.1.2). 
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben enthalten. 

2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats 
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf 
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schrift-
lich erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.  

2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers 
nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätz-
lich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
 

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger 
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und 
etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zah-
lungsempfänger angegeben. 
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines 
Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung 
des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 2 und Satz 4). Für den Zugang 
dieser Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 3).  
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2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift 
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom 
Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag. 
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht, wenn 
- der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer C.2.2.2 zugegangen ist, 
- der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer C.2.2.3 zugegangen ist, 
- der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kre-

dit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor, 
- die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder 
- die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz 

+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft ist, 
+ eine Mandatsreferenz fehlt, 
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder 
+ kein Fälligkeitstag angegeben ist. 

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften 
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer 
C.2.4.1 Absatz 2 rückgängig gemacht wird. 

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Nummer C.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Ein-
lösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer C.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer C.2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen.  Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können. Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der ver-
einbarten Häufigkeit. 
 

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung 
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages 
verlangen. 
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon unberührt. 
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine 
Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist. 
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Num-
mer C.2.6.2. 
 

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das 
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. 

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.  
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die 
die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie 
das Konto des Kunden belastet hat. 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der 
Ausführungsfrist gemäß Nummer C.2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. 
Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer C.2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher 
sind, nach Nummer C.2.6.4. 
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvoll-
ziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten. 
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2.6.3 Schadensersatz 

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde 
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern C.2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht 
- für nicht autorisierte Zahlungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,  
- für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
- für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer C.2.6.2 und Schadensersatzansprüchen in Nummer C.2.6.3 haben Kunden, die 
keine Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 
ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
− Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der 

Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 

− Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestell-
ten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern C.2.6.2. bis C.2.6.4 ist ausgeschlossen,  
- wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers eingegangen ist oder 
- soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-

empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern C.2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer C.2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 

Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder  
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

 
Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete 
 
Stand der Liste: Oktober 2009, Änderungen vorbehalten. 
 
1. Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nie-
derlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern. 
 
1.2 Weitere Staaten 
Island, Liechtenstein und Norwegen. 
 
2. Sonstige Staaten und Gebiete 
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon. 
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Grundregeln für die Beziehung zwischen
Kunde und Bank
1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäfts-

bedingungen und der Sonderbedingungen für ein-
zelne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen 
Geschäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben 
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wertpa-
piergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbe-
dingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung
oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhält
der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstel-
len, sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschäftsbedin-
gungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingun-
gen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er
den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsa-
chen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bank-
geheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weiter-
geben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde
eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt
ist.

(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Be-
merkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über
Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertrau-
te Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinan-
spruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister
eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die An-
frage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch
keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden
vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Pri-
vatkunden und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, wenn diese ge-
nerell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankaus-
kunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse
an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund
zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der
Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kre-
ditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzel-
ne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas 
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in
Nummer 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungs-
pflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausge-
führt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung be-
traut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Na-
men an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft
zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinsti-
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Aus-
land. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr,
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertre-
tende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstö-
rung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn
seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungs-
berechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvoll-
streckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen ver-
langen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in
deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines
Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten,
wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letzt-
willigen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröff-
nungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der darin
als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten an-
sehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung
an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort
Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des
Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge
Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kauf-
männischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt
deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank
diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Ge-
richt oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe
gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-
rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden
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nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt
werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländi-
sche Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen vergleichbar sind.

Kontoführung

7 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Kon-
ten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rech-
nungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen
beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der
Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrech-
nung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach
der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen be-
rechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wo-
chen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in
Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsab-
schlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf
eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber
beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehen-
de Gutschrift nicht erteilt wurde.

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen
einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rech-
nungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, so-
weit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht
(Stornobuchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungs-
buchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits ver-
fügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kun-
den zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung
Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gut-
schreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden
unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhaf-
te Buchung durchgeführt wurde.

9 Einzugsaufträge
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon
vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlö-
sung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind.
Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zah-
lungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel
Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so
steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der
Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen
Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschrif-
ten nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugs-
auftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies
geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsab-
schluss erteilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter
Schecks

Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie
Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens
am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht
wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlösungs-

regeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. Barschecks sind
bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch
schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung
absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vor-
gelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der
Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10 Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremd-
währungskonten

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten
(zum Beispiel durch Überweisungen zulasten des Fremdwährungsgut-
habens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des
eigenen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein De-
visentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in
fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbind-
lichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung
erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten ei-
nes Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer
Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so
lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremd-
währungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch be-
dingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht
oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange
diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu 
einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Wäh-
rung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch An-
schaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Aus-
führung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen
Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige ge-
genseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrech-
nen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften er-
gibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Bei Zahlungsdiens-
ten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden
11 Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Mitteilungen von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und sei-
ner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber
der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht)
unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn
die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung
in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weiter-
gehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geld-
wäschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeu-
tig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu
Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere
der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3, sowie der
Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen
von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines
Auftrags

Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für
nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig er-
teilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Er-
trägnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausfüh-
rung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und
Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu
überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
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1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).



(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht
zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen,
deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Konto-
auszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über
Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen
12 Zinsen, Entgelte und Auslagen
(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üb-
lichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Re-
gelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft” und ergänzend aus
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Wenn ein Kunde einen dort auf-
geführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde,
gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang“ oder „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die Vergütung
der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden
oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach
den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten
sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die ge-
setzlichen Vorschriften.
(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine
andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach
billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es
sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.
(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Er-

höhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins-
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem
Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen.
Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist,
die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen
nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen.
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwick-
lung eine angemessene Frist einräumen.
(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-

spruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im
Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung)
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem
Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die
gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.
(6) Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen,
die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßli-
chen Interesse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder
wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet wer-
den (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung
von Sicherungsgut).
(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zah-

lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-
Währung 

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit

Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR)4 in einer EWR-Währung5 richten sich die Zinsen und die
Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein-
barungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank ge-
gen den Kunden
13 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und
zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Auf-
wendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für
den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der
Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein
Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick
auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab
ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden
zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder
Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch
eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Um-
stände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewer-
tung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbe-
sondere der Fall sein, wenn
— sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verän-

dert haben oder sich zu verändern drohen oder
— sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben

oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen be-
nannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträ-
gen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Si-
cherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben
sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 Euro übersteigt, besteht der
Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der Kredit-
vertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten
enthält.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht
zur fristlosen Kündigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbe-
dingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung
zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht
nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfand-
recht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländi-
sche Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt
hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an
den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden
(zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und
bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und auslän-
dischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank über-
nommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der
Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfü-
gungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung 
eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese
Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Genuss-
rechte, für Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen
Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland
für den Kunden verwahrt.
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4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarische Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettische Lats, Litauische Litas, Norwegische Krone, Polnische
Zloty, Rumänische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarische Forint.



(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins-
und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskon-
tierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskon-
tierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs un-
eingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto
zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die
zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsüber-
gang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht wer-
den (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr
Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf,
erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtre-
tung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Siche-
rung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung
von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die
infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskon-
tierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank
eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und
der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im
Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den
Kunden zustehen und sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor de-
ren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Frei-
gabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Si-
cherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen
Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht
nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden
Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die De-
ckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl freizu-
gebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und
eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kun-
den Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist
die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfand-
recht unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von
Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine
andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind die-
se maßgeblich.

17 Verwertung von Sicherheiten
(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl.
Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherhei-
ten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die
Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung
18 Kündigungsrechte des Kunden
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart
ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur
dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vor-
liegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtig-
ten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbezie-
hung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19 Kündigungsrechte der Bank
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichen-
de Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer
angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheckver-
trag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Be-
messung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange
des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungs-
diensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenver-
trag) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei
Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der
Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des
Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist

Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-
zelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
– wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-

nisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kre-
ditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbunde-
nen Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zahlungskarte) von
erheblicher Bedeutung waren oder 

– wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die
Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet
ist oder

– wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäfts-
bedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht
innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nach-
kommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht,
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe be-
stimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuläs-
sig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323
Abs. 2 und 3 BGB) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung wegen Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdar-
lehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Rege-
lungen kündigen.

(5) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kun-
den für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kre-
dits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige
Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des Scheck-
vertrags die Rückgabe der Scheckvordrucke).

20 Sicherungseinrichtung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Die Bank
ist befugt, der Sicherungseinrichtung oder einem von ihr Beauftragten
alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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